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Unterseen, Untere Gasse 19
Keine Heirat ohne Säbel

Jonathan Frey

Fundort und Beschreibung
2021 meldete sich der Eigentümer der Liegenschaft

Untere Gasse 19 in Unterseen, Jürg Fo-

letti, beim Archäologischen Dienst des Kantons

Bern, um einen barocken Säbel abzugeben

(Abb. 1). Dieser war bereits 1991 bei Umbau-

arbeiten zwischen zwei Deckenkonstruktionen

im nordwestlichen Teil des Erdgeschosses

zum Vorschein gekommen. Die untere
Deckenkonstruktion gehörte zu einem Stall, der

im 19. Jahrhundert erstellt worden war. Die

darüberliegende Decke wurde erst im frühen
20. Jahrhundert verlegt, als der nordwestliche,

gassenseitige Hausteil neu errichtet wurde.
Somit kann der Säbel frühestens im Verlauf des

19. Jahrhunderts an seinen Auffindungsort
gelangt sein.

Wie alt ist dieser Säbel, wo wurde er
hergestellt und wer hat ihn benutzt? Aufgrund des

Fehlens von Datierungshinweisen wie Inschriften

oder Mitfunden muss der Säbel anhand von
Form und Materialien datiert werden. Die Waffe

ist insgesamt 86 cm lang und weist ein Gefäss

(Griffkonstruktion) aus Buntmetall, mutmasslich

Messing, auf (Abb. 2). Die Stahlklinge ist
72 cm lang und oberhalb der vollen Wurzelzone

(Bereich oberhalb des Griffes) beidseitig mit
einer Hohlkehle versehen. Es sind keine Inschriften

vorhanden. Das Gefäss besteht aus einem
Griff- und einem Seitenbügel sowie einem

Daumenbügel. Der Griff- und der Seitenbügel sind

mit einer diagonal verlaufenden Spange
miteinander verbunden, eine zweite Spange mündet
neben der quartseitigen (Körperseitigen)
Daumenbügelbasis in das Stichblatt. Dieses besteht

aus zwei nierenförmigen, mit einem Rundstab

gefassten Blättern und wird von einer ortwärts
(zur Klingenspitze hin) gebogenen Parierstange

ergänzt. Der spindelförmige Holzgriff ist über
die Griffangel geschoben und wird von zwei

Griffringen aus Buntmetall abgeschlossen. Die

Drahtumwicklung, das ursprüngliche Ende der

Griffangel mit dem Knauf (unterer, metallener
Abschluss des Griffes) und dem Vernietknäuf-
chen (kugelörmig gestauchtes Ende der

Griffangel) fehlen. Der spindelförmige Holzgriff ist

mit kurzen diagonalen Eindrücken versehen

1 Unterseen, Untere
Gasse 19. Säbel,
Fnr. 160351. Körperabge-
wandte und körperseitige
Ansicht mit gebogener
Rückenklinge und Mes-
singgefäss mit spindelförmigem

Holzgriff. Zu
beachten ist das Fehlen des
ursprünglich vorhandenen
Löwenkopfknaufs und der
Drahtumwicklung des
Griffs.
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2 Säbel der kantonalen
Ordonnanz 1750. Terzsei-
tige (körperabgewandte)
und quartseitige (körper-
seitige) Ansicht des Ge-
fässes mit Begriffserklärungen.

Bernisches
Historisches Museum,
Inv.-Nr. H/1738.

Spange

.*— Vernietknäufchen

Knauf

Seitenbügel
Griff mit Umwicklung

3 Unterseen, Untere
Gasse 19. Säbel,
Fnr. 160351. Im Holzgriff
zeugen kurze, schräg
nach oben und schräg
nach unten verlaufende
Abdrücke von der
ursprünglich vorhandenen
Drahtumwicklung. Die
kleinen Löcher sind nach
der Entfernung der
Drahtumwicklung durch Parasiten

entstanden. M.2:1.

(Abb. 3). Hier konnten mittels einer Beprobung
Reste von Eisen nachgewiesen werden. Somit

war der Griffursprünglich flächendeckend mit
Eisendraht umwickelt.

Die beste typologische Entsprechung zum
Säbel aus Unterseen liefert ein in Privatbesitz

befindlicher Säbel der kantonalen Ordonnanz

1750 (Abb. 4). Die verwendeten Materialien,

nämlich Stahl für die Klinge, Messing für
das Gefäss und Holz für den Griff, stimmen
ebenso überein wie die meisten Detailausprägungen

des Gefässes. Im Unterschied zum Säbel

aus Privatbesitz mündet beim Säbel aus Unterseen

das knaufseitige Ende des Seitenbügels in
den Griffbügel, und eine der Spangen ist nicht
direkt mit dem Daumenbügel, sondern mit dem

Stichblatt verbunden. Des Weiteren bestand die

Griffumwicklung aus Eisen- und nicht aus

Messingdraht. Um diese geringfügigen konstruktiven

Unterschiede zu erläutern, wird im Folgenden

die Entstehung der Berner Griffwaffen seit

1700 kurz beleuchtet.

Vom Degen zum Säbel der kantonalen
Ordonnanz 1750

Bis zum Ersten Villmergerkrieg 1712 und auch

noch danach förderte der Berner Kriegsrat die

Ausrüstung der Infanterie mit Degen, einer
Stichwaffe, da diese seiner Meinung nach
nützlicher waren als die ebenfalls seit dem 16.

Jahrhundert gebräuchlichen Säbel, eine Hiebwaffe.
Das Berner Zeughaus unterstützte diese

Bestrebungen, indem es aus seinen Beständen Degen

zu vergünstigten Preisen an Private -
darunter auch Infanteristen - verkaufte. Dazu

muss man wissen, dass die Berner Milizsol-
daten seit dem Spätmittelalter dazu verpflichtet

waren, ihre Kriegswaffen auf eigene Kosten

zu erwerben. Ein 1712 vom Grossen Rat erlassenes

Mandat erlaubte das Heiraten nur jenen
Bernern, die ein Steinschlossgewehr mit Bajonett,

eine Patronentasche und eine Griffwaffe
besassen. 1726 wurde dasselbe Mandat sogar
noch verschärft: Nun mussten die Heiratswil-

ligen zusätzlich den Besitz einer Uniform
nachweisen, die aus einem grautuchenen Rock mit
roten Aufschlägen, roten Hosen und Strümpfen
bestand. Solche Vorgaben zur Heirat waren
innerhalb Europas nur in der Eidgenossenschaft
üblich und riefen bei ausländischen Besuchern

heiteres Erstaunen hervor.

Entgegen den Empfehlungen des Kriegsrats

setzte sich in der ersten Hälfte des 18.

Jahrhunderts der Säbel immer mehr durch, weshalb

man wenigstens versuchte, die von der
Miliz verwendeten Säbeltypen zu vereinheitlichen.

1735 wurde der Liestaler Degenschmied
Johann Michael Strübi vom Berner Zeughaus
für die Fertigung von zwei Mustersäbeln ent¬

Spange

Daumenbügel

Stichblatt

Parierstange

Griffbügel

Klingenwurzel

Hohlkehle

98



Kurzbericht Unterseen, Untere Gasse 19

schädigt. Zwischen 1737 und 1742 stellte dieser

65 Säbel mit Messing- und 32 Säbel mit
Eisengefassen her. Diese waren in der Tradition
der sogenannten Schweizersäbel des 16. und
17. Jahrhunderts mit Löwenkopfknäufen versehen.

1742 wurden bei Johann Michael Strübi
sowie den Degenschmieden Johann Jakob Schnell

in Burgdorf, Georg Ernst in Aarau und Johann

Friedrich Gruner in Bern 450 Säbel bestellt, die

sich formal stark an die von Johann Michael
Strübi 1735 gefertigten Musterexemplare
anlehnten. Eine weitere Variante mit einfacherem
Gefäss und kleineren Stichblättern wurde 1750

von den Degenschmieden Johann Friedrich
Gruner in Bern und Johann Michael Strübi in
Liestal ans Berner Zeughaus geliefert. Insgesamt

sind diese Säbel so einheitlich ausgeformt,
dass man sie als «kantonale Ordonnanz 1750»

bezeichnen kann. Als Ordonnanzen bezeichnet

man in der Schweiz seit dem 18. Jahrhundert
Waffenmodelle und Uniformen, deren Formen
und Materialien von der Obrigkeit vorgegeben

wurden, um eine einheitliche Bewaffnung und

Ausrüstung zu gewährleisten. Geringfügige
formale Abweichungen von Waffe zu Waffe, wie sie

auch am Säbel aus Unterseen vorliegen, sind
darauf zurückzuführen, dass diese Säbel immer
noch als Einzelstücke nach dem Vorbild eines

Musterexemplars gefertigt wurden, was sie von
Produkten einer späteren industriellen
Massenproduktion wesentlich unterscheidet.

Bereits zehn Jahre später genehmigte der

Berner Kriegsrat den Säbel «kantonale Ordonnanz

1760», der nun anstelle eines Löwenkopf-
oder Kugelknaufs eine glatte Griffkappe aufwies

und sich somit markant vom Säbel der kantonalen

Ordonnanz 1750 unterschied.

Mit der darauffolgenden kantonalen
Ordonnanz 1760 wurde das Tragen der bis anhin

geläufigen Säbel nicht verboten, sodass der Säbel

aus Unterseen zumindest vorläufig noch in
der Miliz verwendet werden durfte. Spätestens

nach dem Ende der Helvetik 1803 dürfte der
Säbel aus Unterseen an einer Musterung aber

nicht mehr akzeptiert worden sein, da seine

Konstruktionsweise hoffnungslos veraltet war.
Aus diesem Grund kam auch ein Gebrauch im
Alltag nicht mehr infrage. Sehr wahrscheinlich

war die Griffwicklung aus Eisendraht
bereits damals verloren gegangen, sind doch de¬

ren Abdrücke im Griffholz teilweise von einer
schwarzbraunen Patina bedeckt, die durch den

Kontakt mit der Hand entstanden ist (Abb. 3).

Was aber sollte der Besitzer mit der nicht
mehr zeitgemässen Waffe nun anfangen? Sie in
der nahe vorbeifliessenden Aare versenken kam
nicht infrage, denn man erinnerte sich noch an
die Kosten, die der Kauf der Waffe vor einigen
Jahrzehnten verursacht hatte. Zudem konnten
Teile des Säbels noch weiterverwendet werden:

So war beispielsweise der Knauf als Waaggewicht

zu gebrauchen. Da auch das Vernietknäuf-
chen am Ende der Griffangel fehlt, welches den

Knauf auf der Griffangel fest fixierte, dürfte der

Knauf absichtlich entfernt worden sein. Ohne
Knauf erhielt jedoch der Säbel einen Schwerpunkt,

der im Verhältnis zum ursprünglichen
mehr zur Spitze hin lag und für das Fechten

ungünstig war. Vor allem aber war der Holzgriff
nun nicht mehr fest auf der Griffangel fixiert.
Beim Fechten ohne Knaufwäre die Klinge nach

ein oder zwei Hieben vom Griff gerutscht,
sodass der Träger nur noch den Holzgriff in der

Hand gehalten hätte. Mit der Entfernung des

Knaufs war der Säbel somit endgültig ausser

Dienst gestellt und hätte entsorgt werden können.

Jedoch war ja nicht ganz auszuschliessen,

dass zu einem späteren Zeitpunkt weitere Teile

des Säbels auch noch wiederverwendet werden

könnten, und so entschloss man sich dazu, den

Säbel bis auf Weiteres aufzubewahren. Zudem

erinnerte der Säbel möglicherweise an den Vater,

Grossvater oder Urgrossvater und wurde
deshalb aufbewahrt. Ob er jedoch bewusst
zwischen den beiden Decken deponiert worden ist,
lässt sich nicht sicher entscheiden.
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4 Säbel der kantonalen
Ordonnanz 1750.
Privatbesitz, heute im
Historischen Museum
Bern, Inv.-Nr. H/1738.

99


	Unterseen, Untere Gasse 19 : keine Heirat ohne Säbel

